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aufgenommen bei der am 28.09.2023 abgehaltenen Gemeinderatssitzung. 
 
Am 28.09.2023 um 18:00 Uhr übernimmt Bürgermeister Harald Stauder den Vorsitz und führt unter dem 
Beistand des Generalsekretärs, Herrn Josef Grünfelder, die Anwesenheitskontrolle durch. 
 
Anwesend sind: 
 

 E.A. U.A.  teilweise An- und Abwesenheiten 

1. Harald Stauder     

2. Franco Nietzsch     

3. Gabriele Agosti     

4. Martin Christian Nock     

5. Valentina Andreis     

6. Dieter Oberkofler X    

7. Werner Gadner     

8. Marco Sandroni X    

9. Klaus Kaspar Ganterer     

10. Norbert Schöpf     

11. Christian Johann Genetti     

12. Jessica Schwienbacher     

13. Peter Gruber     

14. Karl Spergser     

15. Helga Erika Hillebrand     

16. Joachim Staffler     

17. Anna Holzner     

18. Roland Stauder     

19. Philipp Holzner     

20. Helmut Taber     

21. Verena Kraus X    

22. Stefan Taber     

23. Deborah Ladurner X    

24. Ernst Winkler     

25. Ulrike Laimer    bis einschließlich Tagesordnungspunkt 03) 

26. Jürgen Zöggeler     

27. Horst Margesin     
 

Legende: E.A. = entschuldigt abwesend – U.A. = unentschuldigt abwesend   

 

Daraufhin eröffnet der Vorsitzende Harald Stauder die Sitzung. 
 

1. Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Ratssitzung. 

 Der Bürgermeister weist daraufhin, dass die Sitzungsniederschrift der vorangegangenen 
Ratssitzung den Räten bereits mit der Einberufungsmitteilung zur heutigen Sitzung übermittelt 
worden ist.  
 
In Ermangelung schriftlicher Berichtigungs- bzw. Ergänzungsanträge gilt die 
Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Gemeinderatssitzung gemäß Artikel 19 der 
geltenden Geschäftsordnung als genehmigt. 
 
Die Gemeinderatsmitglieder Klaus Kaspar Ganterer nimmt die Funktion der Stimmzähler wahr. 
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2. Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2023 – 2025 mit gleichzeitiger Erneuerung des 
einheitlichen Strategiedokuments (ESD) - VI. Maßnahme. 

 

Berichterstatter: Vizegeneralsekretär Matthias Merlo 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Joachim Staffler 

- Peter Gruber 

- Roland Stauder 

- Franco Nietzsch 

 

Vorausgeschickt,  

dass das einheitliche Strategiedokument 2023 - 2025 mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 36 vom 22.12.2022; 

dass der Haushaltsvoranschlag 2023 - 2025 mit Ratsbeschluss Nr. 37 vom 22.12.2022 genehmigt worden ist; 

dass gemäß Artikel 175, Absatz 1, des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 267 vom 18.08.2000 i.g.F. der 

Haushaltsvoranschlag im Laufe des Haushaltsjahres für jedes der im Dokument berücksichtigten Haushaltsjahre 

abgeändert werden kann; 

dass gemäß Art. 11 der geltenden Verordnung über das Rechnungswesen, genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss 

Nr. 41 vom 20.12.2016, der Gemeinderat folgende Haushalts-änderungen vornimmt: 

- Änderungen der Einnahmetitel und Typologien 

- Änderungen der Missionen, Programme und Titel 

festgehalten,  

das mit gegenständlicher Haushaltsänderung die Haushaltsgleichgewichte gemäß Art. 162, Absatz 6, des 

gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 267 vom 18.08.2000 gewahrt werden; 

nach Einsichtnahme, 

in den vorgelegten Entwurf zur Haus-haltsänderung; 

in das positive Gutachten des Rechnungs-prüfers; 

in das Landesgesetz Nr. 25 vom 12.12.2016 (Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und 

Bezirksgemeinschaften); 

in das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Nr. 80 vom 07.02.2017;  

in das GvD Nr. 118 vom 23.06.2011 (Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme);  

in das GvD Nr. 267 vom 18.08.2000 (Einheitstext über die Ordnung der örtlichen Körperschaften); 

in die geltende Verordnung der Gemeinde Lana über das Rechnungswesen; 

in die geltende Satzung der Gemeinde Lana; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit RG Nr. 2 

vom 03.05.2018;  

in die positiven Gutachten gemäß Art. 185 des Kodex der örtlichen Körperschaften;  

in den Art. 49 des Kodex der örtlichen Körperschaften bezüglich der eigenen Zuständigkeit;  

mit 16 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen (Peter Gruber, Stefan Taber, Philipp Holzner, Roland Stauder, Joachim 

Staffler und Franco Nietzsch) bei 22 (gerechtfertigt abgwesend: Deborah Ladurner, Dieter Oberkofler, Ulrike 

Laimer, Marco Sandroni und Verena Kraus) anwesenden Ratsmitgliedern, gesetzmäßig ausgedrückt durch Hand-

erheben, beschließt der Gemeinderat: 

1) die Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2023 - 2025 mit folgenden zusammengefassten Ergebnis zu 
genehmigen: 
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Mehreinnahmen maggiori entrate 2023 2024 2025 

Einnahmen (Titel I) Entrate (Titolo I) 9.046,94   

Einnahmen (Titel II) Entrate (Titolo II) 186.819,26   

Einnahmen (Titel III) Entrate (Titolo III) 190.574,72   

Einnahmen (Titel IV) Entrate (Titolo IV) 264.624,54 335.000,00  

Summe Mehreinnahmen Totale maggiori entrate 651.065,46 335.000,00  

 

Mehrausgaben maggiori spese 2023 2024 2025 

Ausgaben (Titel I) Spese (Titolo I) 259.184,14   

Ausgaben (Titel II) Spese (Titolo II) 680.453,05 495.000,00  

Summe Mehrausgaben Totale maggiori spese 939.637,19 495.000,00  

Minderausgaben minori spese 2023 2024 2025 

Ausgaben (Titel I) Spese (Titolo I) -214.571,73   

Ausgaben (Titel II) Spese (Titolo II) -74.000,00 -160.000,00  

Summe Minderausgaben Totale minori spese -288.571,73 -160.000,00  

 

2) in weiterer Folge die Abänderung des einheitlichen Strategiedokuments 2023 - 2025 zu genehmigen; 

3) folgende Unterlagen bilden wesentlichen Bestandteil gegenständlichen Beschlusses und werden genehmigt: 

a) Haushaltsvoranschlag 2023 - 2025. VI. Haushaltsänderung, gemäß beiliegender Tabelle; 

b) Zweijahresplan der Dienstleistungen und Lieferungen;  

c) Dreijahresplan der öffentlichen Arbeiten und Investitionen VI. Abänderung; 

4) folgende Unterlagen bilden wesentlichen Bestandteil gegenständlichen Beschlusses und werden genehmigt: 

a) Überprüfung der allgemeinen Haushaltsgleichgewichte gemäß Art. 162, Absatz 6, des gesetzesvertretenden 
Dekrets Nr. 267/2000 gemäß beiliegender Tabelle; 

5) eine Kopie dieses Beschlusses dem Schatzmeister für seine Obliegenheiten sowie dem Rechnungsprüfer zu 
übermitteln; 

6) festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

7) gegenständlichen Beschluss gemäß Art. 183, Abs. 4, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen 
Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit RG Nr. 2 vom 03.05.2018, für unverzüglich vollziehbar zu erklären, 
um gegenständliche Haushalts-änderung umgehend anwenden zu können. 

Gemäß Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, 

genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen diesen Beschluss während des 

Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeinde-ausschuss Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 

60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist des gegenständlichen Beschlusses beim Regionalen 

Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe 

beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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3. Genehmigung des konsolidierten Haushalts in Bezug auf das Geschäftsjahr 2022. 
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Berichterstatter: Rechnungsprüfer Peter Gliera 

 

Vorausgeschickt,  

dass am 10. August 2014 das GvD Nr. 126 verabschiedet wurde, in Kraft seit 12. September 2014 mit Wirkung 

zum 1. Januar 2015, welches das vorhergehende GvD Nr. 118/2011 zur Festlegung von Bestimmungen zur 

Harmonisierung der Rechnungsführungs-systeme und der Haushaltsmodelle der Regionen, der lokalen Behörden 

und deren Körperschaften ergänzt und abändert; 

dass das genannte GvD Nr. 118/2011 in seiner aktuellen Fassung, in Verbindung mit den Bestimmungen des LG 

Nr. 25/2016, (zuletzt geändert durch LG Nr. 12/2017), festlegt, dass die Verwaltungen dazu aufgerufen sind, den 

konsolidierten Haushalt mit den eigenen Einrichtungen und Körperschaften, Unternehmen, kontrollierten und 

beteiligten Gesellschaften nach den Verfahren und Kriterien zu erstellen, die im angewandten Haushaltsgrundsatz 

(Anhang 4/4 des oben genannten GvD Nr. 118/2011) festgelegt sind; 

dass die neuen Bestimmungen zur Haushaltsharmonisierung die Verpflichtung für die lokalen Behörden vorsieht, 

ein integriertes System der Abrechnung von Wirtschaftsgütern mit der finanziellen Buchführung zu ermöglichen, 

und die Gemeinde Lana passt ihr Informationssystem auf Grundlage des angewandten Haushaltsgrundsatzes für 

die Vermögensbilanz der Einrichtungen in der Finanzbuchhaltung an; 

festgestellt,  

dass der konsolidierte Haushalt ein Kommunikationsinstrument für die lokale Gruppe darstellt und das von der 

Einrichtung übernommene Führungsmodell unterstützt, jedoch weist er eine erhebliche technische und 

lesetechnische Komplexität auf, da das Dokument auf der Grundlage von Haushaltsgrundsätzen zivilrechtlicher 

Natur erstellt wurde und daher von der Vermögensbilanz ausgeht; 

dass mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 102 vom 06.06.2023 die Festlegung des Konsolidierungskreises 

für das Geschäftsjahr 2021 in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des oben genannten GvD Nr. 118/2011, 

Anhang Nr. 4/4 zum GvD i.d.g.F vorgenommen wurde und zwei Listen verabschiedet wurden: Liste der 

Komponenten der Gruppe öffentliche Verwaltung der Gemeinde Lana und Liste der Komponenten der Gruppe 

öffentliche Verwaltung, die in der Konsolidierung enthalten sind; 

dass der konsolidierte Haushalt 2022 der Gemeinde Lana folgende Einrichtungen im Konsolidierungskreis 

umfasst: 

 

Unternehmen mit Beteiligung 
Organismo partecipato 

% im Besitz 
% posseduta 

Konsolidierungsmethode 
Metodo di consolidamento 

Gesellschaften mit Beteiligung / Società partecipate 
    

Eco Center AG/SpA 2,28% 
Proportional 

Proporzionale 

Südtiroler Einzugsdienste AG/ Alto Adige Riscossioni SpA 0,45% 
Proportional 

Proporzionale 

Einkaufsgenossenschaft Emporium / Cooperativa d’acquisto Emporium 1,25% 
Proportional 

Proporzionale 

 

dass mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 174 vom 05.09.2023 der Entwurf des konsolidierten 

Haushalts in Bezug auf das Geschäftsjahr 2022 genehmigt worden ist;  

dass, der konsolidierte Haushalt aus einem Buchhaltungsdokument besteht, das auf der Darstellung der Finanz- 

und Eigenkapitallage und des wirtschaftlichen Ergebnisses der gesamten Tätigkeit der Gemeinde Lana über 

ihre Organisationsstrukturen, ihre Körperschaften, kontrollierten Gesellschaften und Gesellschaften mit 

Beteiligung beruht und auf die Rechnungslegungsergebnisse zum 31. Dezember 2022 verweist; 

darauf hingewiesen,  

dass der Entwurf des konsolidierten Haushalts für das Jahr 2022, diesem Dokument unter dem Buchstaben „A“, 

als integrale und wesentliche Bestandteile beigefügt wird; 
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dass der Anhang zu diesem Dokument unter Buchstabe „B“, Erläuterungen, Angaben zum 

Konsolidierungskreis, zu den Konsolidierungsgrundsätzen und zu den Vorgängen vor der Konsolidierung 

enthält; 

nach Einsichtnahme, 

in das Landesgesetz Nr. 25 vom 12.12.2016 (Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und 

Bezirksgemeinschaften); 

in das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Nr. 80 vom 07.02.2017; 

in das GvD Nr. 118 vom 23.06.2011 (Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der 

Buchhaltungssysteme); 

in das GvD Nr. 267 vom 18.08.2000 (Einheitstext über die Ordnung der örtlichen Körperschaften); 

in die Mitteilung Nr. 55 vom 27.04.2023 des Südtiroler Gemeindenverbandes;  

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 

Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

in die geltende Verordnung der Gemeinde Lana über das Rechnungswesen; 

in die positiven Gutachten gemäß Art. 185 des Kodex der örtlichen Körperschaften; 

in den Art. 49 des Kodex der örtlichen Körperschaften bezüglich der eigenen Zuständigkeit; 

in den Bericht des Rechnungsprüfers; 

mit 16 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen (Peter Gruber, Stefan Taber, Philipp Holzner, Roland Stauder, Joachim 

Staffler und Franco Nietzsch) bei 22 (gerechtfertigt abgwesend: Deborah Ladurner, Dieter Oberkofler, Ulrike 

Laimer, Marco Sandroni und Verena Kraus) anwesenden Ratsmitgliedern, gesetzmäßig ausgedrückt durch 

Handerheben, beschließt der Gemeinderat: 

 

1. den Entwurf zum konsolidierten Haushalt der Gemeinde Lana in Bezug auf das Jahr 2022 mit den 

entsprechenden Anlagen (Anlage A: Konsolidierter Haushalt 2022, Anlage B: Lagebericht) zu genehmigen; 

2. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

3. gegenständlichen Beschluss gemäß Art. 183, Absatz 4, des Kodex der örtlichen Körperschaften der 

Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, für 

unverzüglich vollziehbar zu erklären, damit die Genehmigung des konsolidierten Haushalts 2022 innerhalb 

der gesetzlichen Frist vom 30.09.2023 erfolgt. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-

Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen diesen Beschluss 

während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Ferner kann 

innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist des gegenständlichen Beschlusses beim 

Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffent-

lichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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4. Kindergarten Laurin - Vorstellung der technisch - wirtschaftlichen Machbarkeit. 

 

Berichterstatter: Ing. Werner Egger und Architekten Benedikt Hörmann und Anke Pohl 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Peter Gruber 

- Joachim Staffer 

- Ulrike Laimer 

- Karl Spergser 

- Roland Stauder  
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5. Genehmigung der Verordnung für die Zuweisung von Gästebetten auf Gemeindeebene. 

 

Berichterstatter: Helmut Taber 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Peter Gruber 

- Joachim Staffler 

 

Einsicht genommen in den Art. 34, Abs. 6 und in den Art. 38, Abs. 4 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 

9, die jeweils für die gastgewerbliche Tätigkeit und für die private Vermietung von Gästezimmern und möblierten 

Ferienwohnungen sowie für die Beherbergung im Rahmen von Urlaub auf dem Bauernhof eine Bettenobergrenze 

auf Gemeindeebene einführen; 

Einsicht genommen in den Art. 5 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 26. September 2022, Nr. 25, wonach 

die Bettenobergrenze auf Gemeindeebene von der Landesregierung auf der Grundlage der Erhebung und der 

Festlegung der Anzahl der gastgewerblichen und der nicht gastgewerblichen Gästebetten auf Betriebsebene gemäß 

Art. 3 und Art. 4 des vorgenannten Dekrets des Landeshauptmanns festgesetzt wird; 

Festgestellt, dass die Ausstattung und die Befüllung des Gästebettenkontingents auf Gemeindeebene gemäß den 

Vorgaben von Art. 6 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 26. September 2022, Nr. 25 erfolgt; 

Einsicht genommen, in den Art. 10 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 26. September 2022, Nr. 25, der, um 

die weitere touristische Entwicklung zu ermöglichen, ein Vorschusskontingent an Gästebetten auf Gemeindeebene 

vorsieht, das mit Beschluss der Landesregierung den einzelnen Gemeinden zugeteilt wird; 

Festgestellt, dass das Vorschusskontingent an Gästebetten auf Gemeindeebene mit Beschluss der Landesregierung 

vom 7. Februar 2023, Nr. 122 bestimmt worden ist und dieser Gemeinde 153 Vorschussbetten zugeteilt worden 

sind; 

Einsicht genommen in den Art. 34 und den Art. 38 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wonach ohne 

vorherige Zuweisung von Gästebetten durch die Gemeinde weder eine Erlaubnis für die Ausübung einer 

gastgewerblichen Beherbergungstätigkeit ausgestellt, noch eine Tätigkeitsmeldung für die Beherbergung im 

Rahmen der privaten Vermietung von Gästezimmern und möblierten Ferienwohnungen oder für die Beherbergung 

im Rahmen von Urlaub auf dem Bauernhof eingereicht werden darf, wenn dies eine Erhöhung der Bettenanzahl 

zur Folge hat; 

Einsicht genommen in den Art. 8 und in den Art. 10 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 26. September 2022, 

Nr. 25, welche bestimmen, dass die Zuweisung von Gästebetten aus dem Gästebettenkontingent auf 

Gemeindeebene und die Zuweisung von Gästebetten aus dem Vorschusskontingent auf Gemeindeebene nach 

Kriterien und Modalitäten erfolgt, die von der Gemeinde mit eigener Verordnung festgelegt werden, unter 

Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktur, der Erreichbarkeit und der erforderlichen Ressourcen; 

Festgestellt, dass gemäß Beschluss der Landesregierung vom 7. Februar 2023, Nr. 122 in den ersten beiden Jahren 

Vorschussbetten nur an Betriebe mit weniger als 40 Betten zugewiesen werden dürfen und die Gemeinde 

unabhängig von dieser vorgenannten Einschränkung vor und nach dieser Zweijahresfrist zusätzliche 

Zuweisungskriterien zugunsten kleiner Betriebe vorsehen darf; 

Einsicht genommen in die Musterverordnung zur Zuweisung von Gästebetten auf Gemeindeebene des Südtiroler 

Gemeindenverbandes gemäß Mitteilung vom 19.05.2023, Nr. 70;  

nach Überprüfung des Entwurfes der Verordnung, in der vom Gemeindeausschuss für diese Gemeinde 

angepassten Fassung; 

nach eingehender Diskussion und angesichts des Umstandes, dass die Inanspruchnahme der Verordnungsgewalt 

in diesem Bereich für zweckmäßig erachtet wird; 

nach Einsichtnahme, 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 

Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 
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in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten 

mit 20 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen (Roland Stauder, Joachim Staffler und Franco Nietzsch) bei 23 

anwesenden Ratsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Deborah Ladurner, Dieter Oberkofler, Marco Sandroni 

und Verena Kraus), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der Gemeinderat: 

1. die beiliegende Verordnung für die Zuweisung von Gästebetten auf Gemeindeebene, welche einen 

integrierenden Bestandteil des gegenständlichen Gemeinderatsbeschlusses darstellt, zu genehmigen; 

2. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, 

genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen diesen Beschluss während des 

Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 

60 Tagen ab Vollstreckbarkeit des Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, 

Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab 

Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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6. Erhöhung der Gemeindeaufenthaltsabgabe ab 01.01.2024. 

 

Berichterstatter: Helmut Taber 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Roland Stauder 

- Franco Nietzsch 

 

Auf Vorschlag des Berichterstatters wird die Vertagung des gegenständlichen 
Beschlussentwurfes mit 20 Befürwortungen und einer Gegenstimme (Franco Nietzsch) bei 21 
anwesenden Gemeinderatsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Dieter Oberkofler, Verena 
Kraus, Deborah Ladurner, Marco Sandroni, Anna Holzner und Peter Gruber) mehrheitlich 
befürwortet 

 

 

Vorausgeschickt, dass 

die Gemeinde Lana mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 29 vom 12.11.2014 eine erstmalige Erhöhung der 

Gemeindeaufenthaltsabgabe im selben Ausmaß für alle Beherbergungsbetriebe um 0,30 Euro beschlossen hat und 

dass demzufolge für das Jahr 2017 die Gemeindeaufenthaltsabgabe pro Person und Übernachtung in folgendem 

Ausmaß galt:  

a) Euro 1,60 für die Beherbergungsbetriebe laut Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 

58 mit einer Einstufung von vier Sternen, vier Sternen „superior“ und fünf Sternen; 

b) Euro 1,30 für die Beherbergungsbetriebe laut Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 

58 mit einer Einstufung von drei Sternen und drei Sternen „superior“; 

c) Euro 1,00 für alle anderen Beherberg-ungsbetriebe laut Artikel 1, Absatz 2 des Landesgesetzes vom 16. 

Mai 2012, Nr. 9; 

aufgrund der Bestimmungen des Artikel 8, Absätze 1/bis und 2/bis des Dekretes des Landeshauptmannes vom 1. 

Februar 2013, Nr. 4 i.g.F., in Verbindung mit dem vorgenannten Be-schluss des Gemeinderates vom 12.11.2014, 

Nr. 29 die Gemeindeaufenthaltsabgabe ab dem Jahr 2018 pro Person und Übernachtung sich insgesamt auf 

folgende Beträge belief: 

a) Euro 1,90 für die Beherbergungsbetriebe laut Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 

58 mit einer Einstufung von vier Sternen, vier Sternen „superior“ und fünf Sternen; 

b) Euro 1,50 für die Beherbergungsbetriebe laut Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 

58 mit einer Einstufung von drei Sternen und drei Sternen „superior“; 

c) Euro 1,15 für alle anderen Beherberg-ungsbetriebe laut Artikel 1, Absatz 2 des Landesgesetzes vom 16. 

Mai 2012, Nr. 9; 

dass mit Beschluss des Gemeinderates vom 15.05.2018, Nr. 14, die Höhe der Gemeindeauf-
enthaltsabgabe geltend für das Jahr 2018 auch für die kommenden Jahre, sprich 2019 und folgende, 
bestätigt worden ist;  

mit Beschluss des Gemeinderates vom 23.06.2020 Nr. 12 die Gemeinde mit Wirkung vom 01.01.2022 eine neue 

allgemeine und proportio-nale Erhöhung der Gemeindeaufenthaltsabgabe für alle in Artikel 1 Absatz 2 des 

Landesgesetzes Nr. 9/2012 vorgesehenen Beherbergungs-kategorien angeordnet hat, so dass sich diese ab dem 

Jahr 2022 pro Person und pro Übernachtung auf folgende Beträge belief: 

a) 1,60 Euro für die Beherbergungsbetriebe laut Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 

58, mit einer Einstufung von vier Sternen, vier Sternen „Superior“ und fünf Sternen; 

b) 1,20 Euro für die Beherbergungsbetriebe laut Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 

58, mit einer Einstufung von drei Sternen und drei Sternen „Superior“, 

c) 0,85 Euro für alle anderen Beher-bergungsbetriebe laut Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes“; 

mit Dekret des Landeshauptmanns vom 31. August 2023, Nr. 30, die Durchführungs-verordnung zur 

Gemeindeaufenthaltsabgabe (Dekret des Landeshauptmannes vom 1. Februar 2013, Nr. 4) abgeändert worden ist; 

der Artikel 3, Absatz 1 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 31. August 2023, Nr. 30, den neuen Absatz 1/ter 

des Artikels 8 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 1. Februar 2013, Nr. 4, einführt, der wie folgt lautet: „1/ter. 
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Ab 1. Jänner 2024 wird die Gemeindeaufenthaltsabgabe laut Absatz 1 pro Übernachtung in folgendem Ausmaß 

bestimmt:   

 

a) 2,50 Euro für die Beherbergungsbetriebe laut Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 

58, mit einer Einstufung von vier Sternen, vier Sternen „Superior“ und fünf Sternen; 

b) 2,00 Euro für die Beherbergungsbetriebe laut Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 

58, mit einer Einstufung von drei Sternen und drei Sternen „Superior“, für die Beherberg-ungsbetriebe 

gemäß Landesgesetz vom 11. Mai 1995, Nr. 12 mit einer Einstufung von fünf Sonnen, für Beherbergungs-

betriebe gemäß Landesgesetz vom 19. September 2008, Nr. 7 mit einer Einstuf-ung von fünf Blumen und 

für die Beher-bergungsbetriebe laut Artikel 6 Absatz 3, des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 

58, mit einer Einstufung von fünf Sternen, 

c) 1,50 Euro für alle anderen Beher-bergungsbetriebe laut Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes.“; 

mit Wirkung vom 01.01.2024 treten die Absätze 1-bis, 2-bis und 2-ter des Art. 6 des Dekrets des 

Landeshauptmanns Nr. 4/2013 in Kraft, welche die Aufteilung der Einnahmen aus der Gemeinde-

aufenthaltsabgabe laut Artikel 8 Absatz 1/ter zwischen dem Sonderbetrieb "Innovation Devel-opment Marketing 

Südtirol/Alto Adige" (IDM), welcher die 30 % und nicht mehr 25 % der Ein-nahmen erhält, und den im 

Landesverzeichnis der Tourismusorganisationen eingetragenen Touris-musorganisationen, die 60 % und nicht 

mehr 75 % der Einnahmen erhalten - die verbleibenden 10 % der Einnahmen aus der Gemeindeaufenthalts-abgabe 

werden den in der im vorigen Satz genannten Landesverzeichnis der Tourismus-organisationen eingetragenen 

Tourismusorgan-isationen in Abstimmung mit dem Sonderbetrieb IDM für die Durchführung von 

übergemeindlichen Maßnahmen und Projekten zur Stärkung von Er-lebnisräumen zugewiesen; 

der Artikel 8 Absatz 2 des Dekrets des Landes-hauptmanns Nr. 4/2013, abgeändert mit Dekret des 

Landeshauptmanns Nr. 30/2023, sieht vor, dass die Gemeinde mit Beschluss des Gemeinde-rates, die 

Gemeindeaufenthaltsabgabe generell oder für besondere Vorhaben, sowie für touris-musrelevante 

Dienstleistungen und Infrastruktur-en, auf maximal 5,00 Euro erhöhen kann, sofern ein entsprechendes Gutachten 

der örtlich zu-ständigen, im betreffenden Landesverzeichnis eingetragenen Tourismusorganisation vorliegt - 

gemäß derselben Bestimmung kann die Erhöhung proportional oder, wenn es sich um Dienste und Aktionen 

handelt, die alle Beherbergungs-kategorien betreffen, im selben Ausmaß erfolgen; 

laut Artikel 8 Absatz 2 des Dekrets des Landeshauptmanns Nr. 4/2013 werden sämtliche Einnahmen aus der 

Erhöhung der örtlich zuständigen Tourismusorganisation zugewiesen, unbeschadet der Bestimmungen laut 

Artikel 6 desselben Dekretes; 

laut Artikel 8, Absatz 2/bis des Dekrets des Landeshauptmannes vom 1. Februar 2013, Nr. 4, abgeändert mit 

Dekret des Landeshauptmannes vom 31. August 2023, Nr. 30, ist die Erhöhung der Abgabe laut Absatz 2 als 

Zusatzbetrag zur jeweiligen Gemeindeaufenthaltsabgabe laut den Absätzen 1, 1-bis und 1-ter zu verstehen; 

nach Einsichtnahme, 

in das Ansuchen und das Gutachten vom 13.09.2023, Eingangsprotokoll Nr. 0047844 der örtlich 
zuständigen, im betreffenden Landes-verzeichnis eingetragenen Tourismusorganisation-en und zwar 
des Tourismusvereins Lana und Umgebung um Erhöhung der Gemeindeaufent-haltsabgabe generell 
und für alle Beherberg-ungskategorien im selben Ausmaß von 0,40 Euro ab 01.01.2024;  

in die Bestimmungen des Art. 52 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 15. Dezember 1997, Nr. 446 
i.g.F.;  

in das Landesgesetz vom 16. Mai 2012, Nr. 9 i.g.F. betreffend die Finanzierung im Tourismus;  

in das Landesgesetz vom 19. September 2017, Nr. 15 i.g.F. betreffend die Ordnung der Tourismus-
organisationen;  

in das Dekret des Landeshauptmannes vom 1. Februar 2013, Nr. 4 i.g.F. betreffend die 
Durchführungsverordnung zur Gemeindeauf-enthaltsabgabe;  

in den Artikel 8, Absatz 1/bis des Dekretes des Landeshauptmannes vom 1. Februar 2013, Nr. 4 i.g.F. 

in den Artikel 13-bis, Absatz 4 des Dekretes des Landeshauptmannes vom 1. Februar 2013, Nr. 4 i.g.F., 
welcher vorsieht, dass im Jahr 2023 die Gemeinde die Erhöhung der Abgabe bis zum 30. November 
2023 mit Wirkung ab 1.Jänner 2024 beschließen kann; 

in die Verordnung über die Einführung und Anwend-ung der Gemeindeaufenthaltsabgabe, welche mit 
Beschluss des Gemeinderates vom 26.06.2018 Nr. 22 genehmigt worden ist;  

dafürgehalten, 
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aus den in den Prämissen genannten Gründen und insbesondere wegen des Inkrafttretens der 
Änderungen bei der Aufteilung der Einnahmen der Gemeindeaufenthaltsabgabe zwischen dem 
Sonderbetrieb IDM und den im Landesverzeichnis der Tourismusorganisationen laut Landesgesetz vom 
19. September 2017, Nr. 15, eingetragenen Tourismusorganisationen wird es notwendig, die 
Gemeindeaufenthaltsabgabe generell und im selben Ausmaß für alle in Artikel 1 Absatz 2 des 
Landesgesetzes Nr. 9/2012 genannten Beherberg-ungsbetriebe ab dem 01.01.2024 zu erhöhen; 

zur Kenntnis genommen, 

dass sämtliche Einnahmen infolge der Erhöhung der örtlich zuständigen im betreffenden Landesver-
zeichnis eingetragenen Tourismusorganisation zu überweisen sind, unbeschadet der Bestimmungen laut 
Artikel 6 des Dekretes des Landeshaupt-mannes Nr. 4/2013; 

dass gegenständlicher Beschluss dem Finanzministerium über das Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it telematisch übermittelt werden muss;  

nach weiterer Einsichtnahme, 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 

Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 

mit be_anz_dafuer Ja-Stimmen, be_anz_dagegen Nein-Stimmen und be_anz_enthalten Enthaltungen bei 

be_abst_anzahl anwesenden Ratsmitgliedern, gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der 

Gemeinderat: 

1. gemäß Artikel 8, Absatz 2 des Dekretes des Landeshauptmannes Nr. 4/2013 und nach Berücksichtigung des 

Gutachtes der örtlich zuständigen, im betreffenden Landes-verzeichnis eingetragenen Tourismus-vereinigung 

laut Artikel 1, Absatz 2 des LG Nr. 9/2012, die Erhöhung der Gemeindeaufent-haltsabgabe generell und für 

alle Beher-bergungskategorien im selben Ausmaß von 0,40 Euro - die Erhöhung hat Wirkung ab dem 1. Jänner 

2024 und die Gemeindeaufenthalts-abgabe wird sich pro Person und Über-nachtung insgesamt auf folgende 

Beträge belaufen: 

a) 2,90 Euro für die Beherbergungsbetriebe laut Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 

58, mit einer Einstufung von vier Sternen, vier Sternen „Superior“ und fünf Sternen; 

b) 2,40 Euro für die Beherbergungsbetriebe laut Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 

58, mit einer Einstufung von drei Sternen und drei Sternen „Superior“, für die Beherberg-ungsbetriebe 

gemäß Landesgesetz vom 11. Mai 1995, Nr. 12 mit einer Einstufung von fünf Sonnen, für Beherberg-

ungsbetriebe gemäß Landesgesetz vom 19. September 2008, Nr. 7 mit einer Ein-stufung von fünf Blumen 

und für die Beher-bergungsbetriebe laut Artikel 6 Absatz 3, des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, 

Nr. 58, mit einer Einstufung von fünf Sternen; 

c) 1,90 Euro für alle anderen Beherbergungsbetriebe laut Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes. 

2. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

3. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der örtlichen 

Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 

03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar wird. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, 

genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen diesen Beschluss während des 

Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 

60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist des gegenständlichen Beschlusses beim Regionalen 

Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe 

beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 

 

 

7. Stellungnahme zum Vorschlag des Landesplanes für nachhaltige Mobiliät 2035 (LPNM 
2035). 

 

Berichterstatter: Jürgen Zöggeler 
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Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Joachim Staffler 

- Roland Stauder 

- Franco Nietzsch  
 

Vorausgeschickt, dass die Landesregierung mit Beschluss Nr. 525 am 20. Juni 2023 den Vorschlag des 

Landesplanes für nachhaltige Mobilität 2035 (LPNM 2035) genehmigt hat; 

Festgestellt, dass dieser Vorschlag zusammen mit dem Umweltbericht und einer nicht technischen 

Zusammenfassung am 18.07.2023 für eine Dauer von 60 Tagen veröffentlicht worden ist und die Gemeinden und 

Interessierte innerhalb dieser Frist über die zuständige Abteilung Mobilität Einwände und Vorschläge einbringen 

können; 

nach Einsichtnahme in die veröffentlichen Unterlagen sowie in die Stellungnahmen des Heimatpflegeverbandes 

Südtirol und des Dachverbandes für Natur- und Umweltschutz vom 15.09.2023; 

nach eingehender Diskussion; 

Festgestellt, dass die Stellungnahme eine politisch-administrative Aussage und keine rechtsverbindliche 

Verwaltungsmaßnahme beinhaltet und daher nicht dem Begutachtungszwang unterliegt; 

nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, 

genehmigt mit Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2; 

mit 21 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen (Roland Stauder und Joachim Staffler) bei 23 anwesenden 

Ratsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Deborah Ladurner, Dieter Oberkofler, Marco Sandroni und Verena 

Kraus), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der Gemeinderat: 

1. zum Vorschlag des Landesplanes für nachhaltige Mobilität 2035 (LPNM 2035) beiliegende Stellungnahme 

zu genehmigen 

2. zur Kenntnis zu nehmen, dass mit vorliegender Beschlussmaßnahme keine Anlastung zu Lasten des 

Haushaltsvoranschlages verbunden ist; 

3. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der örtlichen 

Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 

03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar wird. 

4. ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass gemäß Artikel 183, Absatz 5 des Kodexes der örtlichen Körperschaften 

der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2 jeder Bürger 

gegen diesen Beschluss innerhalb der zehntägigen Veröffentlichungsfrist, Einspruch beim 

Gemeindeausschuss erheben kann. Ferner kann innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses Beschluss 

Rekurs bei der Autonomen Sektion Bozen des Regionalen Verwaltungsgerichtshofes eingereicht werden. 
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8. Abschreibung von Teilen des Öffentlichen Gutes. 

 

Berichterstatter: Norbert Schöpf 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Joachim Staffler  
 

Nach Einsichtnahme in den beiliegenden technischen Bericht und in den Lageplan vom 19.09.2023, ausgearbeitet 

vom Gemeindebau-amt, woraus die Begründung der Abschreibung der Flächen ersichtlich ist; 

daher für notwendig und zweckmäßig erachtet, mittels dieser Abschreibung die Voraussetzung für die 

Veräußerung der betroffenen Liegenschaften zu schaffen; 

nach Einsichtnahme, 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 

Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 

mit 23 Ja-Stimmen bei 23 anwesenden Ratsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Deborah Ladurner, Dieter 

Oberkofler, Marco Sandroni und Verena Kraus), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der 

Gemeinderat: 

1. folgende Grundstücksflächen aufgrund des technischen Berichtes und des Lageplanes, beide vom 19.09.2023, 

ausgearbeitet vom Gemeindebauamt, welche wesentliche Be-standteile der gegenständlichen Maßnahme 

darstellen, vom öffentlichen Gut - Straßen - der Gemeinde Lana abzuschreiben und in das verfügbare 

Vermögensgut zu übertragen: 

Fraktion Pawigl – Bereich Mitterhöfe: 

K.G. Lana: 

Gp. 2826/6 – 131 m²; 

Gp. 2827/3 – 120 m²; 

Gp. 2827/8 – 4 m²; 

Gp. 2826/3 – 481 m²; 

Gp. 2826/5 – 151 m²; 

Gp. 2827/2 – 15 m²; 

Gp. 2827/4 – 59 m²; 

Gp. 2827/6 – 76 m²; 

 

die Parzellen sind in der vorgenannten graphischen Unterlage (Lageplan) in grüner Farbe evidenziert; 

2. den Gemeindeausschuss zur Durchführung der Abtretung der vorgenannten Liegenschaf-ten bzw. zur 

Ergreifung der entsprechenden Folgemaßnahmen zu ermächtigen; 

3. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

4. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der örtlichen 

Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 

03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar wird. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, 

genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen diesen Beschluss während des 

Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 

60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist des gegenständlichen Beschlusses beim Regionalen 
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Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe 

beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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9. Beratende Umweltschutzkommission - Ernennung eines zusätzlichen Mitgliedes. 

 

Berichterstatter: Harald Stauder 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Ulrike Laimer  
 

Vorausgeschickt, 

dass mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 46 vom 26.11.2020 die Mitglieder für die beratende 

Umweltschutzkommission ernannt wurden; 

dass mit obgenanntem Beschluss zudem die Anzahl der Kommissionsmitglieder von 7 auf 9 Personen erhöht 

wurde; 

dass die derzeitige beratende Umweltschutzkommission aus acht Mitgliedern besteht und es daher als notwendig 

und zweckmäßig erachtet wird, ein weiteres Mitglied für die Kommission zu ernennen;  

dass Frau Ulrike Laimer als zusätzliches Mitglied vorgeschlagen wird; 

nach Einsichtnahme, 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 

Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 

mit 23 Ja-Stimmen bei 23 anwesenden Ratsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Deborah Ladurner, Dieter 

Oberkofler, Marco Sandroni und Verena Kraus), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der 

Gemeinderat: 

1. aus obgenannten Gründen Frau Ulrike Laimer, geboren am 11.07.1971, Steuernummer 

LMRLRK71L51E434B, als zusätzliches Mitglied der beratenden Umweltschutzkommission zu ernennen;  

2. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

3. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der örtlichen 

Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 

03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar wird. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, 

genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen diesen Beschluss während des 

Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 

60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist des gegenständlichen Beschlusses beim Regionalen 

Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe 

beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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10. Beschlussantrag der „Süd-Tiroler Freiheit“ betreffend: Umwandlung „Luis-Zuegg-
Parkplatz“ in einen Spielplatz. 

 

Berichterstatter: Peter Gruber 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

Joachim Staffler kündigt an, den Sitzungssaal vor der entsprechenden Abstimmung zu 
verlassen. 

 

Peter Gruber erklärt, den Beschlussantrag zurückzuziehen, weshalb darüber auch nicht 
abgestimmt wird.  

 

Der Luis-Zuegg-Parkplatz kann aufgrund seiner räumlichen Gegebenheiten nicht optimal als Parkplatz verwendet 
werden. Die Ein- bzw. Ausfahrt ist so schmal, dass nur ein Fahrzeug passieren kann. Zudem ist auch der gesamte 
Parkplatz sehr eng, sodass ein Fahrzeug nur sehr schwer wenden kann, wenn alle Parkplätze belegt sind. 

Auf diesem Parkplatz ist es schon des Öfteren zu Beschädigungen an Fahrzeugen und zu Diebstählen gekommen.  

In knapp 100m Entfernung von Luis-Zuegg-Parkplatz befindet sich der Ländparkplatz, in ca. 350m Entfernung der 
Parkplatz an der Gampenstraße. Zudem befinden sich noch auf der gegenüberliegenden Straßenseite, in der 
Ländgasse, direkt an der Straße einige gebührenpflichtige Parkplätze.  

Der Spielplatz in der Gaulschlucht neben dem Eisstockplatz, ist in die Jahre gekommen und sehr klein. Zudem geht 
aus den kürzlich im Gemeinderat präsentierten Umbauplänen für den Eisstockplatz hervor, dass dieser Spielplatz 
verschwinden wird.  

Im Bereich des Gries gibt es aktuell keinen attraktiven Kinderspielplatz.  

Ein Spielplatz im Bereich des Luis-Zuegg-Parkplatz wäre eine Bereicherung für den Ortskern und für die 
Gaulschlucht.  

Nach Einsichtnahme, 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

mit be_anz_dafuer Ja-Stimmen, be_anz_dagegen Nein-Stimmen und be_anz_enthalten Enthaltungen 
bei  anwesenden Ratsmitgliedern, gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der Gemeinderat: 

1. der Gemeinderat befürwortet die Schließung und Umgestaltung des Luis-Zuegg-Parkplatz; 

2. der Gemeinderat spricht sich für die Errichtung eines Spielplatzes auf dem Gelände des Luis-Zuegg-Parkplatzes 
aus; 

3. der Gemeinderat beauftragt den Gemeinde-ausschuss mit der Einholung von Umsetzungs-vorschlägen zur 
Umgestaltung des Luis-Zuegg-Parkplatzes in einen Spielplatz; 

4. nach der Einholung der verschiedenen Umsetzungs- und Kostenvoranschläge soll der Gemeindeausschuss diese 
dem Gemeinderat präsentieren und über deren Umsetzung im Gemeinderat abgestimmt werden; 

5. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der örtlichen Körperschaften 
der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, nach erfolgter 
Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar wird. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, 
genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen diesen Beschluss während des 
Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 
60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist des gegenständlichen Beschlusses beim Regionalen 
Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe 
beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beschlussantrag der „Süd-Tiroler Freiheit“ betreffend: Änderung der Öffnungszeiten 
Recyclinghof. 

 

Berichterstatter: Stefan Taber 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Ernst Winkler 

- Harald Stauder 

- Roland Stauder 

 

Gegenständlicher Beschlussantrag wird mit 5 Befürwortungen (Peter Gruber, Stefan Taber, 
Philipp Holzner, Roland Stauder und Joachim Staffler) und 18 Gegenstimmen bei 23 
anwesenden Gemeinderatsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Dieter Oberkofer, Verena 
Kraus, Marco Sandroni und Deborah Ladurner) mehrheitlich abgelehnt. 

  
 

Der Recyclinghof Lana verzeichnet samstags die höchste Besucherzahl. 

Die Öffnungszeit an diesem Tag beginnt um 8:00 Uhr morgens. 

Aufgrund der Öffnung um besagte Zeit entsteht ein erhöhtes Verkehrsaufkommen vor den Toren des 
Recyclinghofes, wodurch Fahrzeuge oft bis zur Hauptstraße zurückstehen und den Verkehrsfluss beeinträchtigen. 

Der Recyclinghof Lana hat samstags bis 12:00 Uhr geöffnet, im Gegensatz zum Recyclinghof der Stadt Meran (der 
sich in der Industriezone befindet), welcher bis 11:40 Uhr geöffnet hat. Daher fahren die Bewohner von Meran, die 
nach 11:40 Uhr am Recyclinghof Meran eintreffen, nach Niederlana, um ihren Müll dort zu entsorgen; 

Somit beteiligen sich die Bewohner der Marktgemeinde Lana indirekt an den Entsorgungskosten der Meraner. 

Eine frühere Öffnung des Recyclinghofes samstags könnte die Verkehrssituation erheblich entlasten. 

Eine frühere Schließung des Recyclinghofes samstags könnte die Menge an Müll reduzieren, der von Personen 
abgegeben wird, die nicht in Lana ansässig sind. 

Nach Einsichtnahme, 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

mit xx Ja-Stimmen, xx  Nein-Stimmen und xx Enthaltungen bei xx anwesenden Ratsmitgliedern (gerechtfertigt 
abwesend: xx), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der Gemeinderat: 

1.  die Öffnungszeiten am Recyclinghof von Lana samstags von 7.00 Uhr - 11.30 Uhr zu ändern; 

2. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der örtlichen Körperschaften 
der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, nach erfolgter 
Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar wird. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, 
genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen diesen Beschluss während des 
Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 
60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist des gegenständlichen Beschlusses beim Regionalen 
Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe 
beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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12. Beantwortung der Anfrage der Süd-Tiroler Freiheit betreffend: Regelung der 
Sammelstelle und Entleerung vom Rest-, Bio- und Kartonmüll an der Johann-Kravogl-
Straße. 

 

Berichterstatter: Peter Gruber 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Ernst Winkler 

- Werner Gadner  
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13. Beantwortung der Anfrage der „Dorfliste - Lista civica Lana“ betreffend: 
Busverbindung Pawigl. 

 

Berichterstatter: Harald Stauder 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Norbert Schöpf;  
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14. Mitteilungen und Allfälliges. 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Harald Stauder 

- Roland Stauder 

- Jürgen Zöggeler 

- Valentina Andreis 

- Ulrike Laimer 

- Franco Nietzsch 

- Joachim Staffler 

- Horst Margesin 

- Stefan Taber 

- Peter Gruber 

- Ernst Winkler 

  
Die Sitzung endet um 21:15 Uhr.  
 

Gelesen, bestätigt und unterfertigt: 

 

DER BÜRGERMEISTER  DER GENERALSEKRETÄR 

 

Harald Stauder 
(digital signiertes Dokument) 

 Josef Grünfelder 
(digital signiertes Dokument) 
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